
762                                    O M B U D S P R A X I S                                                                                                                             Forschung & Lehre    9|20

Beratungsbedarf
Autorschaft und Datennutzung im Konfliktfall

I
m Jahr 2019 haben das von der
DFG eingesetzte Gremium „Om-
budsman für die Wissenschaft“

über 150 Anfragen erreicht. In etwa ei-
nem Drittel der Fälle berieten das Om-
budsgremium und dessen Geschäfts-
stelle Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler bei Problemen im Zusam-
menhang mit Autorschaften und der
Nutzung von Forschungsdaten. Wie die
Zahl der Anfragen über mehrere Jahre
hinweg zeigt, ist der Bera-
tungsbedarf zu diesen The-
menfeldern konstant hoch. 

Wenngleich ganz un-
terschiedliche wissen-
schaftliche Disziplinen be-
troffen sind, geht es oft
um die gleichen Fragen:
Wer darf welche Daten auswerten, und
wer darf sie publizieren bzw. sollte auf
der (Erst-)Veröffentlichung als Autorin
oder Autor genannt werden? Wenn
Hinweisgebende sich an das Gremium
„Ombudsman für die Wissenschaft“
oder an eine lokale Ombudsperson
wenden, erwarten sie häufig, dass Om-
budspersonen entscheiden, wer Autorin

und Autor ist und wer an welcher
Stelle in der Autorenreihung stehen
soll. Konflikte entstehen z.B., wenn
Personen zur Autorenliste hinzugefügt
oder sogar gestrichen werden, ohne
dass dies mit allen Beteiligten abge-
stimmt wird. Hinweisgebende teilen
uns häufiger mit, sie seien trotz wesent-
licher Beiträge nicht in der Autorenliste
aufgeführt oder ohne ihr Wissen an
eine hintere Stelle gerückt worden. 

Auch besteht Beratungsbedarf da-
hingehend, wie die Leitlinie 14 („Au-
torschaft“) des neuen DFG-Kodex
„Leitlinien zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis“ (2019) konkret zu
deuten ist. Dort heißt es: „Autorin
oder Autor ist, wer einen genuinen,
nachvollziehbaren Beitrag zu dem In-
halt einer wissenschaftlichen Text-, Da-
ten- oder Softwarepublikation geleistet
hat.“ Die Leitlinie enthält eine Auflis-
tung von Beiträgen, die eine Autor-
schaft begründen können. Die Nutzung
von Forschungsdaten wird in Leitlinie
10 des DFG-Kodex thematisiert. Neben
dem Hinweis auf die Wichtigkeit doku-
mentierter Vereinbarungen wird betont,
dass die Datennutzung insbesondere
den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern zusteht, die die Daten erhe-
ben.

Die „Ombudspraxis“ zeigt: Frühzei-
tig getroffene (schriftliche) Vereinba-
rungen über den Zugang zu For-
schungsdaten helfen, während eines
Forschungsprojekts eintretende Kon-
flikte konstruktiv zu lösen. Wenn
Rechtsgründe dafür angeführt werden,
dass Wissenschaftlerinnen bzw. Wis-
senschaftler z.B. nach einem Wechsel
der Forschungseinrichtung der Zugang
zu oder die Nutzung von Daten unter-
sagt wird, muss im Einzelfall geprüft
werden, ob wirklich Sachgründe oder
vielleicht doch eher eine Konkurrenzsi-
tuation oder persönliche Konflikte vor-
liegen. Kommen Ombudspersonen zu
der Einschätzung, dass Hinweisgeben-

den aus Gründen der
Fairness die Nutzung
(ggf. auch die Erstpubli-
kation) bestimmter For-
schungsdaten gestattet
werden sollte, sollte dies
von den Leitungsver-
antwortlichen der be-

troffenen Einrichtung ernstgenommen
werden – insbesondere dann, wenn
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler von der Blockade der
Datennutzung betroffen sind.

Aufgaben der Ombuds -
personen

Bei der Frage, wer auf einer aus einem
Forschungsprojekt resultierenden Pu-
blikation als Autor oder Autorin ge-
nannt werden sollte, herrscht ein Kon-
sens darüber, dass diese einen wesentli-
chen, wissenschaftserheblichen Beitrag
geleistet haben sollten. Was genau aber
darunter zu verstehen ist, kann sich
von Fachgebiet zu Fachgebiet unter-
scheiden und kann auch vom jeweiligen
Forschungsprojekt abhängen. Hier zeigt
sich eine Schwierigkeit, mit der Om-
budspersonen konfrontiert sind: Sie
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können in den meisten Fällen keine
Bewertung der wissenschaftlichen Bei-
träge vornehmen, da hierfür spezifische
Fachkenntnisse nötig wären. 

Die Aufgabe von Ombudspersonen
ist vielmehr die Vermittlung zwischen
den Konfliktparteien. Das heißt, sie hö-
ren die Beteiligten an, holen Belege ein
(z.B. Manuskriptversionen, Auszüge aus
Laborbüchern, E-Mails) und nehmen
eine Prüfung auf Plausibilität vor. Als
Autorinnen und Autoren sollten letzt-
lich nur diejenigen aufgeführt werden,
die nachweislich Verantwortung für
den Inhalt des Manuskripts (oder, je
nach Forschungsprojekt, auch für Teile
des Manuskripts) tragen. 

Für die Einschätzung und Konflikt-
vermittlung werden Standardwerke der
guten wissenschaftlichen Praxis heran-
gezogen. So enthält die Empfehlung 12
der DFG-Denkschrift „Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis“ (1998) eine
„Negativliste“, in der eine Reihe von
Beiträgen aufgezählt werden, die für
sich genommen keine Autorschaft recht-

fertigen würden, etwa eine rein techni-
sche Unterstützung bei der Datenerhe-
bung. Diese Auflistung stellt für Om-
budspersonen eine gute Orientierung
dar und kann auch weiterhin in der
Ombudsarbeit herangezogen werden –
nicht zuletzt, wenn eine mögliche Eh-
renautorschaft im Raum steht.

Fächerkulturen
Zudem muss immer auch die jeweilige
Fächerkultur in Betracht gezogen wer-
den, denn selbst bei eng verwandten
Disziplinen gibt es erstaunlich unter-
schiedliche Gepflogenheiten bei der
Festlegung von Autorschaften und Au-
torschaftsreihenfolgen. Es kann z.B. al-
phabetisch gereiht werden; häufiger
werden Autorinnen und Autoren aber
entsprechend der „Beitragshöhe“ aufge-
listet. In vielen Disziplinen gilt das
„first author/last author“-Prinzip, in
anderen Disziplinen wiederum bestehen
Gruppenleitende darauf, grundsätzlich
als Erstautoren genannt zu werden. Es
handelt sich häufig um (vor-)gelebte
Kulturen; nur selten existieren fachspe-
zifische Leitfäden. 

In jedem Fall gilt: Autorschaftsposi-
tionen (z.T. auch die Rolle des „corres-

ponding author“) sind mit einer Signal-
wirkung gegenüber der Fach-Commu-
nity verknüpft. Dass diese Signalwir-
kung aber variiert, führt oft – gerade in
interdisziplinären Projekten – zu Kon-
flikten, da die Kooperationspartner vo-
raussetzen, dass alle von gleichen Stan-
dards ausgehen. Das verdeutlicht, wie
wichtig die frühzeitige Kommunikation
von Erwartungen zwischen den Pro-
jektbeteiligten ist. Werden Vereinbarun-
gen über Autorschaften getroffen, gelten
diese natürlich unter dem Vorbehalt,
dass die vereinbarten wissenschaftlichen
Beiträge dann auch erbracht werden. 

Leitlinie 14 des DFG-Kodex benennt
Kriterien, die es erlauben, der Vielfalt
der Autorschafts-Kulturen in den ein-
zelnen Disziplinen gerecht zu werden.
Der Kodex betont, dass in jedem Ein-
zelfall das betroffene Fachgebiet be-
rücksichtigt werden muss. Es kann da-
her sein, dass nicht alle in Leitlinie 14
aufgeführten Kriterien in gleicher Weise
auf alle Fachgebiete zutreffen; z.B.
muss zwischen empirischer und nicht-

empirischer Forschung
unterschieden werden.
In manchen Diszipli-
nen müssen auch meh-
rere der Kriterien er-
füllt sein, damit eine
Autorschaft bean-

sprucht werden kann (etwa entspre-
chend der Kriterien des International
Committee of Medical Journal Editors,
ICMJE, die in der Medizin weithin an-
erkannt sind). 

Unsere Erfahrung zeigt: Je spezifi-
scher die Kriterien für Autorschaften
(und Autorschaftsreihen folgen) in einer
Disziplin definiert sind, desto besser
können sich Autorinnen und Autoren
daran orientieren und auch nachvoll-
ziehen, wie Ombudspersonen im Kon-
fliktfall argumentieren, und desto besser
wird ihre Einschätzung von allen Betei-
ligten akzeptiert.

Detailliertere Ausführungen zum Thema und
eine Sammlung anonymisierter Fallbeispiele
finden Sie unter www.ofdw.de/aktuelles.
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»Autorschaftspositionen sind mit ei-
ner Signalwirkung gegenüber der
Fach-Community verknüpft.«

K L E I N E  F Ä C H E R K U N D E

Was erforschen Sie?
Das Markscheidewesen beschäftigt
sich mit der Navigation unter Tage.
Zur Rohstoffgewinnung orientiert  es
räumlich untertägige Hohlräume ge-
genüber der Tagesoberfläche sowie
der Lagerstätte. Das trägt sowohl zu
Sicherheits- und Umweltaspekten
als auch zur Ressourceneffizienz bei.
Aktuell forschen wir an der Ent-
wicklung von untertägigen Erkun-
dungsrobotern. Das sind plattform-
gestützte Multi-Sensorsysteme zur
(teil-) automatisierten Kartierung
untertägiger Hohlräume sowie der
Lagerstättengeologie. 

Was fasziniert Sie daran?

Wie in der Medizin versuchen wir in
das Innere des „Lagerstättenkörpers“
hineinzuschauen und es so gut wie
möglich zu verstehen. Dabei nutzen
wir traditionelle Messtechnik, wie
den Vermessungskreisel, aber auch
moderne Sensorik, wie Laser-, Ra-
dar- oder Hyperspektralsensoren. Als
Markscheider stehen wir für die er-
hobenen Daten gerade, indem wir
unsere Erkenntnisse beurkunden.
Dieses Zusammenspiel zwischen Tra-
dition und moderner Technik, zwi-
schen Abenteuer „Untergrund“ und
Verantwortung sowie die Zusam-
menarbeit mit vielen Fachkollegen
sind etwas Tolles. 

Für wen ist das wichtig?

Überall, wo es menschengemachte
Hohlräume im Untergrund gibt: zur
Gewährung der öffentlichen Sicher-
heit im Umfeld von Altbergbau, im
Tunnelbau, im Sicherheits- und Um-
weltmonitoring aktueller Gewin-
nungs- und Speicherbetriebe oder in
geplanten Vorhaben, wie z.B. zur
untertägigen Energiespeicherung oder
zur Standortsuche für die Endlage-
rung radioaktiver Stoffe. 
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➔ Ombudsgremium zu „Ideenklau“
Welche Möglichkeiten haben For-
schende, wenn ihre Idee „geklaut“
wurde? Das erklärt der Sprecher des
Ombudsgremiums, Professor Ste-
phan Rixen, im Interview:
https://t1p.de/lg7q


